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Man klagt ja in der Schweiz angesichts solcher Mißstände, wie sie der

Kinematograph mit sich bringt, mit Recht über die schweren Nachteile,
die die Zersplitterung der Gesetzgebung und Verwaltung in den einzelnen
Kantonen im Gefolge hat. So find denn die Verhältniße in jeder Stadt
verschieden; in der einen findet eine weitgehende Beschränkung statt, in
der andern herrscht fast völlige Freiheit. An manchen Orten sind Ge-

setzesformen im Werk. Von der deutschen Schweiz verdient besonders

Zürich Erwähnung. Dort hat die Regierung die grundsätztiche Trennung
der Jugend von Erwachsenen im Kinotheater bestimmt. Diese Verfüg-
ung wurde seitens der Interessenten angefochten, die ihre Beschwerde bis

vor das Bundesgericht in Lausanne brachten. Die oberste Schweizer

gerichtliche Instanz hat aber im Sinne der Zürcher Regierung entschie«

den und ein Urteil von prinzipieller Bedeutung gefällt, das auch für
uns in Deutschland nicht ohne Interesse ist. Es heißt da u. a.: „Daß
die in den Kinotheatern gebotenen Schaustellungen häufig, wenn nicht

meist, in irgendeiner Beziehung vom Standpunkt der Erziehung, öffent-
lichen Ordnung oder Sittlichkeit aus zu berechtigter Kritik Anlaß geben,

könne im Hinblick auf die gemachten Erfahrungen ernsthast nicht mehr

bezweifelt werden, so daß der Staat als Hüter der öffentlichen Ordnung
mit vollem Recht zu polizeilichen Vorkehren legitimiert sei." Ungünstiger
liegen die Verhältniße in der französischen- Schweiz, wo in Genf, Lau-
sänne und Neuenburg eine ausdringliche Reklame uneingeschränkt Sen-
sationen aller Art — darunter manche in Deutschland gänzlich verbotene

Stücke — ungehindert ankündigt. Die Zahl der Kinothcater ist in der

Schweiz verhältnismäßig gering."

Herbstbrief aus dem Thurgau.
Erntezeit! — Wer verübelt es dem Landmann, wenn er in diesen

Tagen von seinen Erntearbeiten und erfüllten Hoffnungen reden will?
Wer wird es dem Lehrer verargen, wenn er auch gerne einmal an seine

Herbsttage denkt und redet, von den Tagen des kommenden Alters und

der Invalidität — wenn er seine Hoffnungen bespricht, die er für hin«

terlafsene Witwen und Waisen hegt und erstrebt? Vielleicht frühe

Herbsttage?

Landauf und landab reden die Lehrer in größeren und kleineren

Zirkeln von dem Statutenentwurf der neuen thurg. Lehrer-
stiftung. Nach vermehrten Leistungen rief die Lehrerschaft schon längst;

dagegen meinte die Verwaltungskommiffion, das derzeitige Vermögen von
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über 800 000 Fr. gestatte keine merkliche Erhöhung. Die Synode ver-

langte 2 Expertenberichte, und die Ergebnisse zeitigten die neuen Statuten.
Sie geben den gehegten Erwartungen in manchen Punkten gutes

Recht. Im Folgenden schreiben wir die wichtigsten Neuerungen her:
Mitglieder, die nach dem 66. Altarsjahr vom Schuldienst zurücktreten,

erhalten eine Altersrente von 660 Jr.. bisher 400 Fr. Neu
ist eine Jnvaliditätsrente von 100—650 Fr. für solche, welche

wegen unverschuldeter teilweiser oder gänzlicher Invalidität vor dem 65.

Jahre vom Schulamte zurücktreten müssen.

Ausgeschüttet wird eine Witwenrente von 350 Fr. per Jahr,
bisher 200 Fr., und eine Rente von mindestens je 50 Fr. für Halb-
Waisen, sowie eine Rente von mindestens je 100 Fr. für Ganzwaisen,
bis zum zurückgelegten 18. Altersjahre. Zudem stehen der Verwaltung
noch Türlein offen zum Hülfsfond für besonders dringende Bedürfnisfälle.

Das sind erfreuliche fortschrittliche Lichtpunkte im Lehrerleben, wo
die Vorsorge für die Angehörigen und das Alter oftmals nur Geringes
gestatten. Wie lähmend und drückend wirken des Lehrers Zukunftssor-

gen auf seine schwere Schularbeit! Gottlob, daß ihm die neuen An-
sähe der Stiftung zu Frohmut verhelfen!

Diese Mehrleistungen sind aber nur möglich durch erhöhte Beitrags-
Zahlungen Um aber den Lehrergehältern nicht noch mehr zu zumuten,
will man die Schulgemeinden mit einem Jahresbeitrag von 40 Fr.
pro Lehrstelle heranziehen. Hiebei leistete die Tatsache Grund zu

berechtigter Hoffnung, daß eine stattliche Zahl von Schulgemeinden bis

anhin schon den Lehrerbeitrag an die Stiftung entrichtete. Wenn alle

Gemeinden das überneh:.en und jeder Lehrer das Seinige auch noch

dazu legt, sind die obigen künstigen Ansätze möglich.

Wir zweifeln nicht daran, daß die Gemeinden in kurzen Jahren
allesamt den kleinen Beitrag übernehmen werden. Liegt es ja vor allem

auch in ihrem Interesse, der moralischen Pflicht der Pensionierung ihrer-
seitS enthoben zu sein, und alternde, gebrechliche Lehrkräfte mit Jungen
ersetzen zu können.

Bis aber alle Gemeinden diesen Schritt getan haben werden, be-

kommt ein Teil der Lehrerschaft eine wesentliche Mehrbelastung, die ihnen

hart ankommen mag. Doch hoffentlich verharren jene Gemeinden nicht

lange mehr in dieser beschämenden Stellung. Jeder Lehrer wird es sich

zur Pflicht machen, bei einer Wahl sich die Uebernahme des Beitrages
durch die Gemeinde zu vergewissern. Die Selbsthülfe ist immer ein

wichtiges, schätzenswertes Mittel. I".

-—
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Offene Frage.
Die aargauischen katholischen Lehrerinnen haben eine Bibliothek

gegründet, in der selbstverständlich auch gute, belletristische Werke nicht

fehlen dürfen. Hat vielleicht einer der verehrten Leser der Päd. Blätter
in seiner Bücherei ein gutes, unbenütztes Werk, das er den strebsamen

Aargauerinnen schenken möchte?

Jede Gabe wird sehr dankbar entgegengenommen von der Biblio-
thekari» Marie Schlumpf, Lehrerin, Wettingen.

Sprechsaal.
Vielleicht ist dem Fragesteller bezügl. .guter Schriften" in Nr. 40

Päd. Blätter gedient, wenn wir ihn darauf aufmerksam machen, daß in
nächster Zeit die Kinderbibliothek: „Nimm NNd lies!" 50 Bändchen

zu 10 Rappen und die Bolksbibliothek 176 Bändchen zu demselben

Preise, Bändchen für Bändchen eingehend besprochen wird. Das Ma-
nuskript ist bereits in den Händen der Verleger Eberle â: Rickenbach,

Einsiedeln und wird auch den „Päd. Blätter" beigelegt werden. — Die

Stoffülle ist da so reich und allseitig, daß man nur richtig zu wählen
braucht, um bei geringen Kosten vollständig befriedigt zu werden. N.

Literatur.
Schaffend« Krbrit und Kunst in der Schul». Verlag von Haas« in

Prag, Wien und Leipzig.
Die Zeitschrift will Vorarbeiterin sein .für die praktische Ausgestaltung

der Arbeitsschule und der Kunsterziehung". Sie steht im ersten Jahrg., kostet

in 12 Heften à 36 Seiten mit Bildern und kleineren Beilagen 5 Mt. Dem
ersten Jahrgang find bis jetzt 13 selbständige und einzeln käufliche S«ih«fte von
je 6V Pfg. bis 1 Mk. beigegeben worden z. B. Die Kunst im Leben tes Kindes
— Das Zeichnen im Geogr. Unterrichte — Zum Zeichen-Unterricht — Mit
seinen Schülern quer durchS Heimatland — Der Briefaussatz in der ArbeitS»
schule ic. „Schaffende Arbeit" ist reichhaltig und zeitgemäß und verdient vom
praktischen Standpunkte au» alle Beachtung. Die Tendenz der Zeitschrift mag
im Satze deS 10. HesteS pag. 340 liegen: »Besondere Lehrstunden, Religion
als Fach, können nach meiner Ueberzeugung lange nicht so eindringlich auf
da» Gemüt de» Kinde» wirken wie da» Leben selbst." So ein Mitarbeiter.

Ertäut»ru«o«n zu »Die Meistersünger von Nürnberg" von Direktor vr.
pbil. G. Fauk. Verlag von H. Beyer in Leipzig. 40 Pfg. 82 Seiten.

Diese brauchbaren Erläuterungen zu Richard WagnerS Meistersingern
bilden da» 168. Bändchen von vr. W. König« .Erläuterungen zu den Klassi«
kern". Sie behandeln: 1. R. WagnerS Leben und Bedeutung. 2. Entstehung,
Anlage und Bedeutung der ,Meift«rsinger'. 3. Der Meistergesang. 4. Sprach-
liche uud sachliche Erläuterungen. S. Der Gang der Handlung und 6. Die
Personen in den .Meisterfingern'.
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